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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1976

Norm

ABGB §1295 Ia9

ABGB §1299 B

Rechtssatz

Rechtswidrig sind ärztliche Eingri1e, die nicht entsprechend den anerkannten Regeln der Medizin durchgeführt

werden, bei denen dem Arzt ein Kunstfehler unterläuft.
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